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Sitzung des Kreisausschusses am 28.11.2016 

 

Am Montag, 28.11.2016, um 14:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des 
Landratsamtes, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding eine Sitzung des Kreisausschusses 
statt. 
 
 

Tagesordnung: 
 
 
I. Öffentlicher Teil: 

 
1. Kreisorgane 

Soziales- Bildungs- und Teilhabepaket- Umsetzung im SGB II- Verlängerung 
Delegation 
 

2. Haushaltswesen 
Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft im Landkreis Erding 
Bericht über die Geschäftstätigkeit 2015 
 

3. Haushaltswesen 
Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG; Übergangsvorschrift zur 
Nichtanwendung des § 2b UStG 
 

4. Haushaltswesen 
Haushaltsberatung 2017 
 

5. Bekanntgaben und Anfragen 
 

 
 
Im Anschluss beginnt der nichtöffentliche Teil der Sitzung. 
 

 

 

 

 

Sitzungen des Kreistages und 
seiner Ausschüsse 



 
Amtsblatt 
 

Ausgabe 47 
Mittwoch 23.11.2016 

Seite 638 
 
 

 

 

 

Hochpathogene aviäre Influenza H5N8 bei Wildvögeln in Bayern; Ausweitung 

der Schutzmaßnahmen  

 

Auf Grund von § 13 der Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1212), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. Juni 2016 (BGBl. I S. 1564) i.V.m. §§ 38 Abs. 
11 und 6 Abs. 1 Nr. 11a des Tiergesundheitsgesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), des § 4 der 
Viehverkehrsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom  3. März 2010 (BGBl. I S. 203) 
 
erlässt das Landratsamt Erding folgende 

 
A l l g e m e i n v e r f ü g u n g : 

1.  
Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflügel i.S. des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 
Geflügelpestverordnung im Gebiet des Landkreises Erding halten, wird eine Aufstallung des Geflügels 
angeordnet. 
2. 
Die Aufstallung erfolgt in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, 
nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln 
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. 
3. 
Tierhalter mit weniger als 100 Stück Geflügel im Landkreis haben im Bestandsregister nach § 2 Abs. 2 
Geflügelpest-Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die  Anzahl der pro Werktag verendeten Tiere 
sowie ab einer Tierzahl von 10 Tieren über die Gesamtzahl der gelegten Eier pro Bestand und Werktag zu 
führen. 
4. 
Für alle Geflügelhaltungen, die in dem in Nr. 1 genannten Gebiet gelegen sind, gelten folgende 
Verhaltensmaßregeln: 
 

a) Die Eingänge zu den Geflügelhaltungen sind mit geeigneten Einrichtungen zur Schuhdesinfektion zu 
versehen (Desinfektionswannen  oder –matten). 

 
b) Der Zukauf von Geflügel über Geflügelmärkte, Geflügelbörsen oder mobile Geflügelhändler ist 

verboten. 
 

c) Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestandes dürfen nicht freigelassen werden. 
 

d) Die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels dürfen von betriebsfremden Personen nur mit 
betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden. Die verwendete Schutz- oder 
Einwegkleidung ist nach Verlassen des Stalles unverzüglich abzulegen, zu reinigen und zu 
desinfizieren. Einwegkleidung ist nach Gebrauch unverzüglich unschädlich zu beseitigen. 
 

e) Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind die dazu eingesetzten Gerätschaften zu 
reinigen und zu desinfizieren und nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen Ställe 
einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände zu reinigen und zu 
desinfizieren. 
 

Bekanntmachungen 
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f) Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, 
tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige Materialien, die Träger des 
hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, mit 
denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich nach jeder 
Beförderung nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu reinigen und zu desinfizieren. 
 

g) Es ist eine Möglichkeit zum Waschen der Hände  vorzusehen. 
4. 
Alle Geflügelhalter im Landkreis Erding, die ihrer Pflicht zur Meldung  des gehaltenen Geflügels bisher noch 
nicht nachgekommen sind, haben die Haltung von Geflügel unverzüglich beim Veterinäramt des 
Landratsamtes Erding anzuzeigen. 
 
5. 
Geflügelbörsen und Märkte sowie Veranstaltungen anderer Art, bei denen Geflügel verkauft oder zur Schau 
gestellt wird, sind in dem unter Nr. 1 genannten Gebiet verboten. Ausgenommen von diesem Verbot sind mit 
Zustimmung des Veterinäramtes Erding bis auf weiteres lokale Geflügel- oder Vogelausstellungen durch 
ortsansässige Kleintierzuchtorganisationen in geschlossenen Räumen innerhalb ihres Gemeindegebietes. 
 
6. 
Die sofortige Vollziehung der in den Nrn. 1 bis 5 des Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 
2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

 
7. 
Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gemacht. 

 
B e g r ü n d u n g 

 
I. 

Im Rahmen des aktuellen Geflügelpestgeschehens bei Wildvögeln in Bayern wurden bislang aufgrund der 
Risikobewertung an den Fundstellen positiver Wildvögel lokal begrenzte Aufstallungsgebote entlang der 
betroffen Gewässer erlassen. Die aktuellen Befunde lassen befürchten, dass es sich in Bayern nicht nur um 
ein lokal begrenztes Geschehen an den größeren südbayerischen Seen handelt. Aus diesem Grund 
erachten wir folgende Maßnahmen für erforderlich: 
 
Es wurden u.a. im Landkreis Lindau (Bodensee), im Bodenseekreis und im Gebiet Friedrichshafen 
verendete Wasservögel mit dem Verdacht auf H5N8 aufgefunden.  
Am 09.11.2016 hat das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) eine Risikoeinschätzung zum Auftreten von HPAIV 
H5N8 in Deutschland veröffentlicht. In dieser Risikobewertung wird das Risiko des Eintrags von Geflügelpest 
des Subtyps H5N8 in Hausgeflügelbeständen über Wildvögel bundesweit als hoch eingeschätzt. 
 
Es ist deshalb im Zuge des risikoorientierten Vorgehens die strikte Einhaltung von 
Biosicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der Einschleppung von Geflügelpest in Hausgeflügelbestände 
notwendig. Aus diesem Grund wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Eil-
Verordnung über besonderer Schutzmaß-nahmen in kleinen Geflügelhaltungen erlassen und veröffentlicht, 
die am 21.11.2016 in Kraft tritt.  

II. 
 
Das Landratsamt Erding ist zum Erlass dieser Allgemeinverfügung örtlich und sachlich zuständig (§ 1 Abs. 1 
Satz 1 der Verordnung zum Vollzug des Tierseuchenrechts, GVBl 2012, S. 56) i.V.m. Art. 3 Abs. 1 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes – BayVwVfG). 
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Zu Nr. 1 des Tenors: 
Die Anordnung der Aufstallung des Geflügels unter Nr.1. des Tenors erfolgt auf Grundlage des § 13 Abs. 1 
Geflügelpest-Verordnung in Verbindung mit § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. 11a Tiergesundheitsgesetz vom 
22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324). 
 
Gemäß § 13 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Mai 2013 
(GBGl. I S. 1212), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. Juni 2016 (BGBl. I S. 1564); ordnet die 
zuständige Behörde eine Aufstallung des Geflügels an, soweit dies auf der Grundlage einer Risikobewertung 
zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel erforderlich ist. 
 
In dieser Risikobewertung sind gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung die örtlichen 
Gegebenheiten einschließlich der Nähe zu einem Gebiet, in dem sich wildlebende Wat- und Wasservögel 
sammeln, rasten oder brüten, zu berücksichtigen. Gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 der Geflügelpest-Verordnung ist 
der Verdacht oder der Ausbruch auf Geflügelpest in einem Kreis oder anliegenden Kreis in die 
Risikobewertung mit einzubeziehen. Die demgemäß vorzunehmende Risikobewertung hat aufgrund eines 
Ausbruchs der Geflügelpest in Bayern ergeben, dass in dem in Nr. 1 genannten Gebiet die Aufstallung des 
Geflügels präventiv zur Vermeidung der Einschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel erforderlich ist. In 
dem genannten Gutachten des Friedrich-Löffler-Instituts wird das Risiko des Eintrags von Geflügelpest des 
Subtyps H5N8 durch Wildvögel in Hausgeflügelbeständen bundesweist als hoch eingeschätzt und neben der 
konsequenten Durchsetzung von Vorsorgemaßnahmen (insbesondere der Biosicherheit) empfohlen, 
Geflügel risikobasiert aufzustallen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es erforderlich, Kontakte zu Wildvögeln 
in jeder Form zu minimieren und wenn möglich, zu verhindern. Geflügel in Freilandhaltungen hat im 
Vergleich zu ausschließlich im Stall gehaltenem Geflügel weitaus größere Möglichkeiten, mit diversen 
Umweltfaktoren in Kontakt zu geraten. Die Entscheidung erfolgte nach Ausübung des pflichtgemäßen 
Ermessens. Die Maßnahme ist geeignet, den Zweck, die Verhinderung einer Infektion von Hausgeflügel mit 
HPAI H5N8 zu erreichen. Die Aufstallung  ist erforderlich, da kein anderes, milderes Mittel zur Verfügung 
steht, welches zur Zweckerreichung gleichermaßen geeignet ist. Die Anordnung ist auch angemessen, da 
die wirtschaftlichen Nachteile, welche die betroffenen Tierhalter durch die Aufstallung erleiden, im Vergleich 
zum gesamtwirtschaftlichen Schaden, der durch einen einzigen Geflügelpestausbruch für die Geflügel- und 
Lebensmittelwirtschaft entstehen kann, nachrangig sind. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der 
Aufstallung die privaten Interessen der betroffenen Tierhalter. 
 
Zu Nr. 2 des Tenors: 
Die in Nr. 2 genannten Arten der Aufstallung ergeben sich aus § 13 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 der Geflügelpest-
Verordnung. Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel erfolgt vor allem durch direkten Kontakt mit 
infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot oder Sekreten des Nasen-Rachenraumes und  anderweitig 
viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu- Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung. Unter 
der Vielzahl von in Betracht kommenden Faktoren sind auch Wildvögel als Eintragsquelle zu 
berücksichtigen. Virushaltige Ausscheidungen von Wildvögeln können jederzeit z.B. Oberflächengewässer, 
Futtermittel und Einstreu bei im Auslauf gehaltenem Geflügel mit Influenzaviren, die für das Geflügel 
pathogen sind, kontaminieren. Die in Nr. 2 genannten Aufstallungsarten sind geeignet, das Risiko derartiger 
Übertragungswege zu minimieren. 
 
Zu Nr. 3 des Tenors: 
Da die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren 
oder durch Kontrakt mit Kot, Sekreten oder anderweitig viruskontaminierten Materialen wie etwa Einstreu, 
Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung erfolgt, ist es erforderlich, die Geflügelhaltung in dem in Nr. 
1 des Tenors genannten Gebiet zu schützen und den Eintrag des Virus in die Nutzgeflügelbestände zu 
vermeiden. Die Anordnung der unter Nr. 3 Buchst. a) bis c) genannten Maßnahmen, wie das Vorhalten von  
Einrichtungen zur Schuhdesinfektion, die Verwendung von Schutzkleidung und die Durchführung von 
Desinfektionsmaßnahmen sind geeignet, das Risiko des Eintrags von Geflügelpestvirus in 
Geflügelhaltungen zu vermindern. Aufgrund der Gefahr der unkontrollierten Verschleppung  von 
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Geflügelpestvirus über Geflügelmärkte, Geflügelbörsen und mobile Geflügelhändler ist aufgrund der 
Gefährdungslage das Verbot des Geflügelhandels über diese Handelswege erforderlich. 
 
Die Anordnung der Maßnahmen gemäß Nr. 3 Buchst. D) – f) erfolgt in Ergänzung zu den Maßnahmen in § 6 
Geflügelpest-Verordnung, die generell für Geflügelhaltungen ab 1.000 Stück Geflügel gelten. Die Anordnung 
der Maßnahme beruht auf § 65 Geflügelpest-Verordnung i.V.m. §§ 38 Abs. 11, 6 Abs. 1 Nr. 11 a 
Tiergesundheitsgesetz. Danach hat die zuständige Behörde die Befugnis, bei Feststellung der Geflügelpest 
bei einem Wildvogel weitergehende Maßnahmen anzuordnen, soweit diese zur Tierseuchenbekämpfung 
erforderlich sind.  
Da aufgrund der Gefährdungslage die Gefahr eines Eintrags des Geflügelpestvirus in kleinere 
Geflügelhaltungen genauso hoch wie in größere ist, ist es erforderlich, diese Maßnahmen auch für kleinere 
Geflügelhaltungen anzuordnen. 
 
Zu Nr. 4 des Tenors: 
Gemäß § 26 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 
(BGBl. I S. 203), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. April 2014 (BGBl. I S. 388) i.V.m. § 2 Abs. 1 
Geflügelpest-Verordnung hat jeder, der Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, 
Truthühner, Wachteln oder Laufvögel hält, dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter 
Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich 
gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes - bezogen auf die jeweilige Tierart – mitzuteilen. 
Die Anordnung der Maßnahme in Nr. 5 des Tenors, dass eine noch nicht erfolgte Meldung unverzüglich 
nachzuholen ist, beruht auf § 65 Geflügelpest-Verordnung i.V.m. §§ 38 Abs. 11, 6 Abs. 1 Nr. 11 a 
Tiergesundheitsgesetz. Danach hat die zuständige Behörde die Befugnis, bei Feststellung der Geflügelpest 
bei einem Wildvogel weitergehende Maßnahmen anzuordnen, soweit diese zur Tierseuchenbekämpfung 
erforderlich ist. 
Die behördliche Kenntnis aller Tierhalter sowie der von ihnen gehaltenen Tiere ist im Rahmen der 
Bekämpfung hochansteckender Erkrankungen notwendig. 
 
Zu Nr. 5 des Tenors: 
Gemäß § 38 Abs. 11 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz kann die zuständige Behörde zur 
Vorbeugung von Tierseuchen und deren Bekämpfung Verfügungen über die Durchführung von 
Veranstaltungen erlassen. Die gemäß Nr. 5 des Tenors angeordnete Einschränkung von Geflügelmärkten 
und Veranstaltungen ähnlicher Art in den definierten Gebieten, bei denen Tiere empfänglicher Arten nur in 
geschlossenen Räumen verkauft oder zur Schau gestellt werden dürfen, ist erforderlich, um einen möglichen 
Kontakt mit infizierten Wildvögeln und damit ein gegebenenfalls bestehendes Infektionsrisiko zu verhindern. 
 
Zu Nr. 6 des Tenors: 
Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Nrn. 1 bis 5 des Tenors wird angeordnet, da es sich bei 
der Geflügelpest um eine hochansteckende und leicht übertragbare Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit 
hohen wirtschaftlichen Schäden und weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum 
Schutz vor der Verschleppung der Seuche müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung 
greifen. Es kann nicht abgewartet werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Feststellung der Seuche 
gerichtlich festgestellt wird. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung ein 
entgegenstehendes privates Interesse an der aufschiebenden Wirkung einer eventuellen Klage. 
 
Zu Nr. 7. des Tenors: 
Nach Art. 41 Abs.3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt bei einem schriftlichen Verwaltungsakt bei öffentlicher 
Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. In einer 
Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung 
folgende Tag bestimmt werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe dieser Verfügung beim 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. 
 
Die Klage kann auch elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form nach Maßgabe 
der der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu 
entnehmenden Bedingungen erhoben werden. Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen. Ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diese Verfügung in Urschrift 
oder Abschrift beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beifügen. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren in den betroffenen Rechtsgebieten 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diese Allgemeinverfügung Widerspruch 
einzulegen. 

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
 
 
Landratsamt Erding, 21.11.2016 
 
 
 
Hildenbrand 
Oberregierungsrat 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Holzland, 

Landkreis Erding/Obb.für das Haushaltsjahr 2017 

 
Auf Grund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung Holzland folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt ab 
 
im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  744.106 Euro 
 
und im Vermögenshaushalt 
 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  433.846 Euro. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

 
§ 4 

(1) Betriebskostenumlage 
 
Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 

Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 
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(2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 124.017 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Der Finanzplan, der Investitionsplan und der Stellenplan wird jeweils genehmigt. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
Steinkirchen, den 21. November 2016                                            Zweckverband zur 
           Wasserversorgung Holzland 
 
           
                                                                                                               Grandinger 
                                                                                                      Verbandsvorsitzender  
  
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Holzland hat die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 in der Sitzung vom 29. September 2016 
beschlossen. Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft. Die 
Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen eine Woche lang öffentlich auf. Die 
Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen Jahres 
am Sitz des Zweckverbandes innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 
bereit. Dem Landratsamt Erding wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 
das Rechnungsjahr 2017 vorgelegt.  
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.  
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Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Papiertonne“ im Landkreis 

Erding für das zweite Halbjahr 2016  

Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Papiertonne“ im Landkreis Erding für 
das zweite Halbjahr 2016 durch die 

Fa. Heinz, Ansprechpartner: Herr Wohlgemuth, Tel.: 08761/680-23 

Fa. Remondis, Ansprechpartner: Herr Beindl, Tel.: 089/89217-40139 
 

Abfuhrgebiet 

Berglern  05.12.  

Bockhorn   24.11. 22.12. 

Buch am Buchrain  06.12.  

Dorfen Tour 1  12.12.  

Dorfen Tour 2  13.12.  

Dorfen Tour 3   14.12.  

Eitting  18.11. 16.12. 

Erding Stadt Tour 1  29.11. 28.12. 

Erding Stadt Tour 2  30.11. 29.12. 

Erding Stadt Tour 3  01.12. 30.12. 

Erding Stadt Tour 4  02.12. 31.12. 

Erding Stadt Tour 5  18.11. 16.12. 

Finsing – Tour 1  08.12.  

Finsing – Tour 2  09.12.  

Forstern – Tour 1  21.11. 19.12. 

Forstern – Tour 2  22.11. 20.12. 

Fraunberg  28.11. 27.12. 

Hohenpolding  15.12.  

Inning am Holz  05.12.  

Isen Tour 1  09.12.  

Isen Tour 2   25.11. 23.12. 

Kirchberg  15.12.  

Langenpreising  06.12.  

Lengdorf  07.12.  

Moosinning  - Tour 1  12.12.  

Moosinning – Tour 2  13.12.  

Neuching  07.12.  

Termine  
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Oberding – Tour 1 Änderung 14.12.  

Oberding – Tour 2 Änderung 17.11. 15.12. 

Ottenhofen  09.12.  

Pastetten  22.11. 20.12. 

Sankt Wolfgang – Tour 1  02.12. 31.12. 

Sankt Wolfgang – Tour 2  09.12.  

Steinkirchen  05.12.  

Taufkirchen Tour 1   28.11. 27.12. 

Taufkirchen Tour 2  Tourenänderung 29.11. 28.12. 

Taufkirchen Tour 3  Tourenänderung 30.11. 29.12. 

Taufkirchen Tour 4 NEU 01.12. 30.12. 

Walpertskirchen Tour 1  06.12.  

Walpertskirchen Tour 2  07.12.  

Wartenberg – Tour 1 Änderung 02.12. 31.12. 

Wartenberg – Tour 2  30.12.  

Wörth  23.11. 21.12. 

 
Die Mülltonnen müssen bis spätestens 6 Uhr früh am Entleerungstag an der 
Abfuhrstrecke bereitstehen. 

 

 

Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Gelben Säcke“ 

im Landkreis Erding für das zweite Halbjahr 2016 

Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Gelben Säcke“ im Landkreis Erding für 
das zweite Halbjahr 2016 durch die 

Fa. Wurzer, Eitting, Telefon 0800-0987937 (kostenlos aus dem Festnetz) 

Abfuhrgebiet Bemerkung 

Berglern  15.12.  

Bockhorn 1  25.11. 23.12. 

Bockhorn 2  09.12.  

Buch am Buchrain  29.11. 28.12. 

Dorfen 1  12.12.  

Dorfen 2  13.12.  

Dorfen 3  05.12.  

Dorfen 4 Ort Zettl 30.11. 29.12. 

Eitting 1  28.11. 27.12. 

Eitting 2  14.12.  

Erding 1  28.11. 27.12. 

Erding 2  09.12.  

Erding 3  21.11. 19.12. 
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Erding 4  22.11. 20.12. 

Erding 5  23.11. 21.12. 

Erding 6  24.11. 22.12. 

Finsing 1  01.12. 30.12. 

Finsing 2  02.12. 31.12 

Forstern  09.12.  

Fraunberg  07.12.  

Hohenpolding  06.12.  

Inning  08.12.  

Isen  29.11. 28.12. 

Kirchberg 1  06.12.  

Kirchberg 2  14.12.  

Langenpreising 1  14.12.  

Langenpreising 2  15.12.  

Lengdorf 1  29.11. 28.12. 

Lengdorf 2  05.12.  

Moosinning 1  30.11. 29.12. 

Moosinning 2  01.12. 30.12. 

Neuching   01.12. 30.12. 

Oberding  28.11. 27.12. 

Ottenhofen 1  01.12. 30.12. 

Ottenhofen 2  18.11. 16.12. 

Ottenhofen 3  15.12.  

Pastetten  18.11. 16.12. 

Sankt Wolfgang 1  30.11. 29.12. 

Sankt Wolfgang 2  05.12.  

Steinkirchen   06.12.  

Taufkirchen 1  07.12.  

Taufkirchen 2  08.12.  

Walpertskirchen  09.12.  

Wartenberg 1  06.12.  

Wartenberg 2  07.12.  

Wartenberg 3  15.12.  

Wörth 1  14.12.  

Wörth 3  15.12.  

Wörth 2  18.11. 16.12. 

Wörth - Wild / Kelt  01.12. 30.12. 

 
 
 

Toureneinteilung unter www.wurzer-umwelt.de  oder an den Recyclinghöfen und 
Rathäusern! 

 
 

Die Mülltonnen müssen bis spätestens 6 Uhr früh am Entleerungstag an der 
Abfuhrstrecke bereitstehen. 
 
 
 

http://www.wurzer-umwelt.de/
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Anmelden zur Sprechstunde der Familienberatung Ismaning in der Caritas 

Kinderburg in Erding 

Kostenlose Sprechstunde der Familienberatung Ismaning in der Caritas Kinderburg 
in Erding ist jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr.  

Eine Schwangerschaftskonfliktberatung nach §219 und das Ausstellen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Beratungsbescheinigung sind ebenso möglich wie eine individuelle Beratung und Begleitung während der 
gesamten Schwangerschaft und nach der Geburt. Die Familienberatung Ismaning informiert ferner über alle 
staatlichen und finanziellen Hilfen und vermittelt diese auch, z. B. bei der „Landesstiftung Hilfe für Mutter und 
Kind“.  

Begleitung und Unterstützung beim Übergang vom Paar zum Elternsein, Beratung bei Paar-/Eheproblemen, 
Erarbeitung von Lösungen bei sexuellen Problemen sowie Unterstützung bei der Suche nach Lösungen in 
konfliktreichen Paar- und Familienphasen (z.B. Patchworkfamilien) sind u. a. weitere Angebote der 
Beratungsstelle. 

Für die Sprechstunden ist eine Terminvereinbarung erforderlich, die unter der Telefonnummer der 
Familienberatung Ismaning (089/960799-50, -51) möglich ist.  

 

 

Sprechzeiten der Senioren- und Behindertenbeauftragten  

 
jeweils von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr nach telefonischer Vereinbarung im 
Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 8 (roter Anbau der Sparkasse), Zimmer 
014/EG, Frau Ruth Preuße 

 
 
November      Dezember 
       Montag   05.12.2016 
       Donnerstag 08.12.2016 
       Montag  19.12.2016 
Donnerstag 24.11.2016   Donnerstag 22.12.2016 
 
 
Telefonische Erreichbarkeit: 
Montag mit Freitag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter 08122/42293 (AB) - jeden 1. und 3. 
Montag und 2. und  4. Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter 08122/ 581388 
Fax-Nr. 08122/581339 
E-Mail: ruth.preusse@lra-ed.de 
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Beratung für hör- und sprachauffällige Kinder 

im Landratsamt Erding, Abteilung Gesundheitswesen 

 

Seit Jahren finden in regelmäßigen Abständen im Landratsamt Erding, Abteilung 
Gesundheitswesen, pädagogisch-audiologische Sprechstunden statt. Es handelt sich dabei um 
eine Beratung für Eltern, die Informationen möchten, ob die Sprachentwicklung ihres Kindes 
altersgemäß ist oder ob sich Verzögerungen zeigen. Gespräch und kleiner Sprach- und Hörtest, 
von Fachberaterinnen der Pädagogisch-Audiologischen Beratungsstelle durchgeführt, bilden den 
Beratungsrahmen. Ziel der Beratung ist, zu prüfen und näher abzuklären, ob 
Behandlungsmaßnahmen, also eine Überweisung an den HNO-Arzt zur Einleitung einer Therapie 
notwendig sind. Zum anderen ist sie aber auch eine gezielte heil- und sonderpädagogische 
Beratung insbesondere zur Frage der schulischen Eingliederung. 
 
Sprach- und/oder Hörprobleme sollten so früh wie möglich erkannt werden, damit sich keine 
Mängel verfestigen. Wenn ein Kind nicht richtig hört, lernt es auch nicht richtig sprechen. Die 
geistige und soziale Entwicklung ist dadurch eingeschränkt. 
Beim Schuleintritt sollte das Kind in seiner Entwicklung so gefördert worden sein, dass es den 
schulischen Anforderungen gewachsen ist. 
 
Eingeladen sind alle Eltern mit Kindern von 0,7 Jahren bis zum Ende der Schulpflicht.   
Hörsprechtage finden statt:             
 
          jeweils Dienstags  

 
 

17.01.2017 
07.03.2017 
02.05.2017 
27.06.2017 

 
 
 

Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 08122/58-1430 
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http://www.kms-erding.de/ 

 

 
http://www.vhs-erding.de/ 

 
 

 
 
 
 
 

Informationen über das Landratsamt Erding, Abteilung Jugend und Soziales, und 
die Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Erding gibt es auch im Internet: 

http://www.jugendamt-erding.de 
http://www.erziehungsberatung-erding.de 

 

 
 

Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  
für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 

Marietta Wolf 
Landratsamt Erding 

 
Tel. 08122 / 58-1429, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de 

 
 

Rat und Hilfe 

http://www.kms-erding.de/
http://www.vhs-erding.de/
http://www.jugendamt-erding.de/
http://www.erziehungsberatung-erding.de/
mailto:gleichstellung@lra-ed.de
http://www.kms-erding.de/
http://www.erding.vhs-bayern.de/
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Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 

Schwangerschaftsfragen 
http://www.schwanger-in-erding.de 

E-Mail: schwanger@lra-ed.de 
 

 Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden 
psychosozialen Fragen 

 Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 
 
Landratsamt Erding   Bajuwarenstr. 3 
Abt. 5 – Gesundheitsamt  85435 Erding 
     Tel. 08122/58-1430 

Termine nach Vereinbarung 
 

 
 

Rat und Hilfe für Frauen in Not 
Tel. 08081/1738 

 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 

sind rund um die Uhr erreichbar. 
Anrufe werden streng vertraulich behandelt. 

 

 
 

Ganzjährig jeden Freitag von 11.30 bis 16.00 Uhr direkt an der B15 
 

 

http://www.schwanger-in-erding.de/
mailto:schwanger@lra-ed.de
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Freitags, außer Feiertage, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

März bis Dezember, am Dorfplatz in Moosen. 

 

 
 

Bauernhausmuseum des Landkreises Erding 
Taufkirchener Str. 24 

85435 Erding 
Öffnungszeiten:  

jährlich geöffnet von  

Ostersonntag bis Ende Oktober 

an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
von 10.00 bis 17.00 Uhr  
(Einlass bis 16.30 Uhr) 
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Bauernmarkt 
im Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

 

             
 
 

             
 

jeden Freitag 
 

(bei Feiertagen bereits am Donnerstag) 

13.00 - 17.00 Uhr 
 
 

 
Martin Bayerstorfer, Landrat 

 


